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und Haushaltsausgleichsrücklage zur Finanzierung der Zu-
führungen an den Generationenfonds infolge der Lehrerver-
beamtung handelt es sich sicherlich um einmalige Ausgaben. 
Bei den zumindest teilweise durch die Auflösung von Rücklagen 
finanzierten Ausgaben des Zukunftspakts Sachsen kann man 
sich da hingegen nicht ganz so sicher sein. Der  Zukunftspakt 
Sachsen beinhaltet – neben allerlei Modellprojekten, die man 
auch wieder aufgeben kann – auch überjährig anfallende Aus-
gaben, wie den Stellenaufbau bei der Polizei und den Schulen 
oder die Übernahme des kommunalen Eigenanteils beim Breit-
band aufbau. Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen 
(SMF) weist darauf hin, dass diese Mehrausgaben für die Dauer 
der mittel fristigen Finanzplanung (also bis 2022) „ausfinan-
ziert“ sind – was in den Jahren danach geschieht, ist allerdings 
völlig  offen. Hier werden somit womöglich Strukturen aufge-
baut, die sich mittelfristig verfestigen könnten.

Ganz abgesehen davon: Da die vorhandenen Rücklagen in 
der Vergangenheit in erheblichem Umfang als Folge von un-
erwarteten konjunkturbedingten Mehreinnahmen aufgebaut 
wurden, wäre es angemessen, diese auch für mögliche konjunk-
turbedingte Mindereinnahmen aufzusparen, anstatt diese für 
(wenn auch einmalige) zusätzliche Ausgaben zu verwenden.  
Der Finanzminister hat in seiner Einbringungsrede deshalb zu 
Recht darauf hingewiesen, dass das Volumen der Kassenver-
stärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage mit 1,3 Mrd. Euro 
eigentlich zu gering bemessen sei, um die Risiken eines konjunk-
turellen Rückgangs der Steuereinnahmen ausreichend abzu-
federn. Dies gilt umso mehr, als mit steigender Steuerdeckungs-
quote infolge des Ersatzes von „fixen“ Einnahmen (z. B. aus  
dem Solidarpakt II) durch einen höheren Anteil an der Umsatz-
steuer auch die Anfälligkeit gegenüber konjunkturbedingten 
Einnahmeschwankungen steigt. Die Verringerung der Kassen-
verstärkungs- und Haushaltsausgleichsrücklage um immerhin 
544 Mill. Euro ist insoweit nicht ganz unproblematisch.

Der Freistaat zeigt sich spendabel und will in den kommenden 
beiden Jahren seine Ausgaben deutlich ausweiten.  Natürlich ist 
es letzten Endes Sache der Politik, wo aus gabenseitig die Prio-
ritäten gesetzt werden, sodass sich eine Bewertung der struk-
turellen Zusammensetzung des geplanten Doppelhaushalts 
verbietet. Die Ausgaben müssen aber zu den Einnahmen pas-
sen, ansonsten drohen zumindest auf mittlere Sicht Finanzie-
rungsrisiken. Der Finanzminister hat dies in seiner Einbrin-
gungsrede treffend ausgedrückt: „Haushalte werden in guten 
Zeiten verdorben… Dauerhafte Aus gaben müssen auch weiter-
hin durch dauerhafte Einnahmen gedeckt sein.“1 Die Frage ist 
also, ob diese Grundregel solider Finanzpolitik im vorliegenden 
Haushaltsentwurf ausreichend beachtet wird.

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung zum Doppelhaus-
halt 2019/2020 sieht Ausgaben in Höhe von 20 077 Mill. Euro 
(ohne Zuführungen zu Rücklagen, Schuldentilgung und Aus-
gaben zur Deckung von Fehlbeträgen) im Jahr 2019 bzw. 20 549 
Mill. Euro im Jahr 2020 vor.2 Dem stehen Einnahmen (ohne Kre-
ditaufnahme, Entnahmen aus Rücklagen und  Überschüssen) in 
Höhe von 19 314 Mill. Euro in 2019 bzw. 19 907 Mill. Euro in 2020 
gegenüber. Hieraus ergibt sich ein nicht unbeträchtlicher Finan-
zierungssaldo in Höhe von 763 bzw. 642 Mill. Euro. Das sind also 
Ausgaben, die nicht durch reguläre Einnahmen gedeckt sind, 
sondern durch Auflösung von Rücklagen finanziert werden sol-
len: Insgesamt belaufen sich die Entnahmen aus den Rücklagen 
auf 1 555 Mill. Euro in beiden Haushaltsjahren zusammen.3

Hier liegt das entscheidende Problem des geplanten Dop-
pelhaushalts: Es werden aktuelle Ausgaben mit „Ersparnissen“ 
aus der Vergangenheit finanziert. Dass damit frühere Landtags-
beschlüsse zur Verwendung dieser Reserven auf gehoben wer-
den, ist wahrscheinlich noch hinnehmbar; Prioritäten können 
sich ja verschieben. Aber unproblematisch ist eine Auflösung 
von Rücklagen eben auch nur dann, wenn damit lediglich ein-
malig anfallende Ausgaben finanziert werden; nicht aber, wenn 
hiermit Ausgaben finanziert werden, die dauerhaft anfallen 
oder zumindest eine längerfristige  Bindungswirkung entfalten. 
Bei den zusätzlichen Entnahmen aus der Kassenverstärkungs- 
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lichen Dienst tätig, sodass Anpassungen nur sehr langfristig im 
Rahmen der natürlichen Fluktuation möglich sind. Vor diesem 
Hintergrund muss es als problematisch angesehen werden, 
dass die Staatsregierung mit ihrem Haushaltsentwurf gegen-
über dem derzeitigen Stand rund 2 500 zusätzliche Stellen aus-
bringt, obwohl absehbar ist, dass der Personalbedarf zumin-
dest im Aggregat auf mittlere Sicht sinken wird und die Perso-
nalausstattung im Vergleich zu anderen Ländern mit ähnlicher 
Aufgabenbelastung auch weiterhin verhältnismäßig gut ist. 
Auch wenn ein derartiges Personal-Benchmarking mit schwer-
wiegenden methodischen Problemen behaftet ist,4 muss die 
Personalausstattung zumindest zu den längerfristig verfüg-
baren Einnahmen passen, und es ist fraglich, ob dieser Grund-
satz in ausreichendem Maße berücksichtigt wird: Nach An-
gaben der mittelfristigen Finanzplanung, die zudem nur von 
„moderaten“ Lohnsteigerungen ausgeht, wird der Anteil der 
Personalausgaben (im Kernhaushalt und in den ausgelagerten 
Einrichtungen) von derzeit rund 38 % auf rund 40 % im Jahr 
2022 steigen. Das bedeutet, dass die hier gebundenen Mittel 
für andere Zwecke (insbesondere für Investitionen) nicht zur 
Verfügung stehen. Effizienzsteigerungen beim Personalein-
satz, aber auch eine grundlegende „Aufgabenkritik“ bleiben 
daher nach wie vor eine wesentliche Aufgabe für die Landes-
politik. Es ist zwar zu begrüßen, dass die Staatsregierung bis 
zum Jahr 2019 den künftigen „aufgabenorientierten Personal-
bedarf“ feststellen will; man fragt sich aber, warum dies nicht 
längst geschehen ist. In diesem Zusammenhang muss man 
wohl auch noch einmal daran erinnern, dass Personal, das der 
Freistaat zusätzlich einstellt, für die private Wirtschaft nicht 
mehr zur Verfügung steht und hier möglicherweise Fachkräfte-
knappheiten verschärft.5

Positiv hervorzuheben ist indes, dass der vorliegende Ent-
wurf des Haushaltsplans von dem Bemühen um mehr Transpa-
renz gezeichnet ist und dass die Risiken für künftige Haushalts-
jahre offen benannt werden. Problematisch ist aber, dass die 
starke Ausweitung der Ausgaben im Jahr 2019 (+6,1 %; Anstieg 
von 15,5 % auf 15,9 % des BIP) nicht durch laufende Einnah-
men gedeckt ist und in den Folgejahren nicht oder nur ansatz-
weise zurückgenommen wird. Man kann das machen – muss 
sich dann aber darüber im Klaren sein, dass dies in seinem 
Kern eine Abkehr von der soliden Haushaltspolitik der Vorjahre 
darstellt und deshalb eine Vorbelastung für künftige Haushalte 
darstellt.
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Zwar ist derzeit nicht erkennbar, dass es in Deutschland in 
 absehbarer Zeit zu einem so dramatischen konjunkturellen 
Einbruch kommen könnte, dass dieser mit stark sinkenden 
Steuereinnahmen auch in Sachsen verbunden wäre. Auszu-
schließen ist das angesichts wachsender globaler Risiken aber 
auch nicht. Die dem Doppelhaushalt zugrundeliegende Steuer-
einnahmeschätzung ist überdies als eher optimistisch anzu-
sehen. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen zu-
mindest für 2018 und 2019 mit deutlich niedrigeren Zuwachs- 
raten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) als die Bundesregierung, 
 deren Prognosen der aktuellen Steuerschätzung zugrunde lie-
gen. Auch das Risiko von Steuerrechtsänderungen (z. B. durch 
 Einführung von Steuerermäßigungen zur Förderung von For-
schung und Entwicklung, von Wohnungsbau oder der stärke-
ren Verbreitung der E-Mobilität), wie sie derzeit auf Bundes-
ebene diskutiert werden, ist nicht ausreichend berücksich- 
tigt, da die Steuerschätzung grundsätzlich von der geltenden 
Rechtslage ausgeht. Gleiches gilt für eine eventuelle Verringe-
rung der sogenannten Hartz-IV-SoBEZ bzw. der PolBEZ (die 
aufgrund der planmäßigen Überprüfung im Jahr 2019 ab 2020 
wirksam werden könnte), da hier im Entwurf des Doppelhaus-
halts Konstanz der Mittel unterstellt ist. Nimmt man zusätz - 
lich das Risiko steigender Zinsen hinzu, selbst wenn sich dies 
erst zeitverzögert in steigenden Zinsausgaben niederschlagen 
dürfte, so ist erkennbar, dass der Entwurf des Doppelhaushalts 
kaum Vorsorge für künftige Einnahmerisiken trifft.

Der Haushaltsentwurf ist darüber hinaus vor dem Hinter-
grund der Mittelfristigen Finanzplanung zu sehen, die derzeit  
bis zum Jahr 2022 reicht: Es ist erkennbar, dass der Freistaat  
vor  allem im Jahr 2019 seine Ausgaben erheblich ausweiten will 
(+6,1 %). Die Koinzidenz zur bevorstehenden Landtagswahl ist 
dabei sicherlich rein zufällig; auffällig ist aber, dass die dynami-
sche Entwicklung sich schon im Jahr 2020 nicht weiter fortsetzt 
und dann im Jahr 2021 vollends abbricht (Stagnation der berei-
nigten Ausgaben gegenüber dem Vorjahr), weil die bestehenden 
Rücklagen bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend aufgebraucht 
sein werden. Zudem ist selbst unter den Annahmen der Mittel-
fristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich in 2021 und 
2022 nach derzeitiger Planung nur durch den Ausweis einer glo-
balen Minderausgabe (in Höhe von 90 Mill. Euro bzw. 105 Mill. 
Euro) möglich. Man kann es deswegen auch so sagen: Ab dem 
Jahr 2021 basiert die Haushaltsplanung auf der Hoffnung, dass 
der gegenwärtige Konjunkturaufschwung weitergeht, was aber 
mit zunehmender Dauer der positiven Wirtschaftsentwicklung 
immer unwahrscheinlicher wird. Zudem könnten sich mög-
licherweise auch die zugrundeliegenden Annahmen über die 
künftigen Zuweisungen der EU als zu optimistisch erweisen. Der 
Konsolidierungsdruck könnte deshalb ab 2021 noch höher aus-
fallen als in der Finanzplanung unterstellt. Nicht ohne Grund 
wird deshalb in der Mittelfristigen Finanzplanung des Freistaats 
von einer „strukturellen Verfestigung der Ausgaben“ gespro-
chen, die „die Anpassungsfähigkeit des Haushalts bei zukünf-
tigen Krisen“ schwächt. Mit anderen Worten: All das, was jetzt an 
Ausgaben mit möglicherweise längerfristiger Bindungswirkung 
beschlossen wird, erhöht die Risiken für die nachfolgenden 
Haushaltsjahre.

Zu den wichtigsten Ausgaben mit einer solch langfristigen 
Bindungswirkung zählen die Personalausgaben: Unbefristet 
eingestelltes Personal bleibt ja in der Regel 45 Jahre im öffent-




